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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Im Sommerfahrnlan 1976 der Österreichischen Bundesbahnen sind 

nachstehende Eilzue;sverbindungen z~lischen Wien und Gmünd (Nieder-

5sterreich) mi t, ,folgenden Ab fahrtszeit en vorge sehen: 

a) E 670 E 6714 E 678 

ab Wien FJB 7.35 15.45 17.35 ' 

b) E 679 E 675 E 673 

ab Gmflnd 5.35 13.35 17,.27 

Der Eilzug E 673 wird nur an Sonn- und Feiertagen verkehren, 

jedoch nicht am 6. und 17. Juni. 

Außerdem wird insbesondere fllr den Pendlerverkehr an Freitagen 

ein Eilzug von Hien FJB (Abfahrt: 15.25 Uhr) nach Sigmundsherberg, 

und - als neue Einrichtung - an Herktagenein Eilzug von Sigmunds

herberg (Ab fahrt: 5.35 Uhr) 'nachvJien ,FJB ge fUhrt 0 
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Zu 2: 

Die derzeit z\'lischen Hienund Berljn ilber Gmtind bestehende inter-

nati()l},~le Zugsyerbindung "Sanssouci" wird dem Namen.1ach aufge

lassen. Allerdings \·d.rd der jnHind:ische Verkehr dd.('.UT'ch 'nicLt be

rührt, da die beiden , zur Ze:i t zwi ~chen 'Ü en FJB und Gmünd als 

"Sanssouci" verkehrenden EilzUge unter denangefil.hrteh Bezeichnungen 

E 678 und E 679 aufrecht bleiben. Auch die internationale Ver-· 

bindung H'ien - Berlin bleibt in vollem Umfang bestehen, da an die 

Expreßzlige "Chopin/Istropolitan" (iJber Hohenau) jeweils zwei 

Kurs~tlagen - ein Schlaf\'lagen 1. und 2. Klasse, ein Personenwagen 

1. und 2. Klasse - angehängt werden. Die P.eisedauer zwischen Hien 

und Berlin kann durch diese Kurs't'J'agenverbindung um1Stunde 49l\Unu

ten verkürzt werden. 

4 Zu 3: 

Die Änqerung der internationalen Verbindung ist aus wirtschaft

lichen Erv/~gungen nötig, da das Zugspaar im grenzl1berschreitenden . 
Verkehr bloß mit durchschnittlich 22 Reisenden besetzt war. 

Zu 4 bis 6: 
Nein, solche Absichten bestehen nich~, auch nicht sei~ens der 

Generaldirektionder ÖBB. 

~ 

Wi~~ 1976 03 05 

Der\1?esm))y. inist r: 

I
t \ n . i\\\':j 

I"'\~ . 
(Erwin Lan c ) 
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